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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 2/2024  
 
Beschluss 
der Bundeskommission 
am 20. Juni 2024 in Köln 
 

 

 

Höchstgrenze für Zusatzurlaub in den Anlagen 30, 32 und 33 zu den AVR 

 
A. 

 
Beschlusstext: 

 
 

I. In der Anlage 30 zu den AVR wird § 17 Abs. 6 Satz 3 wie folgt geändert:  
 

In § 17 Abs. 6 Satz 3 werden die Wörter „§ 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR 
gilt entsprechend.“ durch die Wörter „maßgebend für die Berechnung der Urlaubs-
dauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.“ ersetzt.  
 
 

II. In der Anlage 32 zu den AVR wird § 17 Abs. 7 Satz 3 wie folgt geändert:  
 

In § 17 Abs. 7 Satz 3 werden die Wörter „§ 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR 
gilt entsprechend.“ durch die Wörter „maßgebend für die Berechnung der Urlaubs-
dauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.“ ersetzt.  
 
 

III. In der Anlage 33 zu den AVR wird § 16 Abs. 7 Satz 3 wie folgt geändert:  
 

In § 16 Abs. 7 Satz 3 werden die Wörter „§ 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR 
gilt entsprechend.“ durch die Wörter „maßgebend für die Berechnung der Urlaubs-
dauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.“ ersetzt. 

 
 

IV. Inkrafttreten  
 
Die Änderungen treten zum 1. Juli 2024 in Kraft.  
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 
In den Anlagen 30, 32 und 33 zu den AVR wird eine altersabhängige Staffelung der Höchstbe-
grenzungen für den Zusatzurlaub vorgenommen. Dabei wird für das maßgeblich zugrunde zu 
legende Lebensjahr auf den § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR verwiesen. Seit 2015 
besteht ein einheitlicher Gesamturlaubsanspruch mit einem Umfang von 30 Arbeitstagen bezo-
gen auf die Fünf-Tage-Woche. Daher ist § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR für den 
Gesamturlaubsanspruch ohne Bedeutung geworden.  
 
 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 
4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbe-
standteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs 
im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 
 

* * * 
 
Köln, 20. Juni 2024 
 
 
 
gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  

 


